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Präs. an .. L.;, .. ft..~.9:j9f2 

der Anfrage d.er Abgeordneten Regensburger und 
Genossen an die Frau Bundesm.inister für Gesund­
heitschutz, betreffend die Novellierung des Gift­

gesetzes (Zlo 5'78/J-IfR/197~~) 

J.!l der gegenständlichen Anfrage werden an die 
Frau Bundesminister für Gesundheit und Umlilel tschutz 
folgende Fragen gericht2t: 

"10 Sirid Sie bere~t~ durch eine Novellierung des 
Giftgesetzes dafür Vorsorge zu treffen, daß derart ge­
fähI'liche Stoffe nicht so formlos 'die z .. B" itleihnachts­
kerzen versandt vlerd8!l ? 

2, Welche Abänderungen des Giftgesetzes sind hie­
flir erforderlich ? 

3" Bis wann soll eine entsprechende Gesetzesvor­
lage dem Parlament zugeleitet werden ?II 

In Beant\vortung der vorliegendAn Anfrage teile 
ich mit: 

Zu '1,,: 

Der Bezug von Giften, deren Abgabe und Versendung 
ist nach den giftrechtlichen Vcr~chriften eingehend ge­
regelt .. 

Zum Bezug von Giften ist eine Giftbezugsbewilligung 
erforderlich ..Die Be zi;rksver:'val tungsbehörde darf eine sol­
che Bewilligung nur erteilen, wem: weder gegen die Person 
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des Bewerbers noch gegen di~ beabsichtigte Verwendung 

des Giftes oder die Gebarung mit demselben Bedenken 

vorliegen .. Die Darstellung von Giften und der Handel mit 

Giften erfordert eine b~sondere gewerberechtliche Kon­

zession. Diese Konzession .,,'.'irä. u .. a .. nu_1' erteilt, wenn 

die entsprechende Verläßlicr...keit in bezug auf das Ge­

werbe anzUJ."leb.men ist .. Desgleichen muß auch der, der 

Gifte a'ogibt, verläßlich sein .. 

\ler Gifte abgibt, hat darüber Vormerkungen 'Zu 

fiihreno Bei Bezug von Giften ist dem Abgebenden eine 

schriftliche Empfangsbestätigu..n.g einzuhändigen .. Bei Ver­

sendung von Giften hat der Ji'raclttfiihrer oder Spediteur 

eine Ubernahmsbestätigung auszustelleno 

Die Ursache fü:c den konkreten Vorfall, d",1.'" Anlaß 

zur gegenständlichen Anfrage \'1 ar , ist, sOHei t dies :llach 

den Berichten, die dem Bundesministerium für Gesundheit 

Ul"_C U:nwel t schutz bisher zugegfu"'1gen sind, beurteilt werden 

kann, somit nicht in einer sogenannten Gesetzeslücke zu 

suchen, sondern vielmehr auf die Nichtbeachtung gift­

rechtlicher Vorschriften und menschliches Versagen zu­

rück zufüllren .. 

Laut I1itteilung der Generaldirektion 
~ .. 
Il~r die öffent-

liehe Sicherheit vom 19c Juni 1972, Zl. 4 Q 535/1-D/72, 

vJUrde über die Verant\'lortlichen deshcü-b auch !'iegen Zu­

widerhaxldelns gegen das Giftgesetz eine Geldstrafe von 

2~ooo,-- S verhängt~ 

Das Bundesmi:listeI'illlll für Gesundheit und Umwelt­

schutz "vvi:r-Q aber den er1tJ'är-~nten Vorfall Zllill Anlaß nehme!l~ 

um lli"'1ter Berücksich tigung aller Aspekte eingehend zu 

prüfen~ ob und a:L12nfalls c\urcll Vielehe zusätzlichen Vor-

kehrungen dazu beiSetrhgen 'werden kann) die Sicherheit 

im Verkehr mit Giften zu erhöhen. 
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Sollte diese PrLifung ergeben, daß hiefür eir~ 
Novellierung des Giftgesetzes notviendig ist, werden die 
dazu erforderlichen Vorbereitungsarbeiten unverzüglich 
in Angriff genommen werden. 

Zu 2 .. und 3 .. : 
Erst nach Vorliegen des Ergebnisses der 1h~ter Z6 1 

e...ngeführten Prüfung vürd beurteilt werden können, ob 
und in \lTelcher Hichtung eine Abe.nder:mg des Giftgesetzes 
erforderlich ist. Das gleiche gilt für den Termin, bis 

zu dem eine allfällige Gesetzesvorlage dem Parlament 

zugleitet werden sollo 

Der Bundesminister: 
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